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 Waldumwandlungsgenehmigung gemäß §§ 9 und 11 Landeswaldgesetz (LWaldG) für 

die Zuwegung Windpark Öhringen-Karlsfurtebene 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

auf Ihren Antrag bezüglich einer Waldumwandlungsgenehmigung nach §§ 9,11 Lan-

deswaldgesetz (LWaldG) zwecks Zuwegung zum Windpark Öhringen-Karlsfurtebene 

ergeht in Abstimmung mit den unteren Forstbehörden sowie den unteren Natur-

schutzbehörden bei den Landratsämtern Hohenlohekreis und Schwäbisch-Hall nach-

folgende Verfügung.  
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Verfügung 

1. Forstrechtliche Entscheidung 

1.1. Die dauerhafte Waldumwandlung von ca. 1,84 ha Wald auf Teilflächen der 

Flurstücke Nr. 135 (362 m²), 1145 (7 m²), Gemarkung Michelfeld, 1273 

(185 m²), Gemarkung Obersöllbach, 2892 (7.480 m²), 2893 (5.967 m²), 

2893 - 3 (77 m²), 2893-5 (95 m²), Gemarkung Michelbach, 1397-6 (29 m²), 

1397-7 (4 m²), 1397-8 (502 m²), 1397-10 (618 m²), 1397-13 (418 m²), 1397-14 

(726 m²), 1397-16 (98 m²), 1397-20 (32 m²), 1397-21 (16 m²), 1397-22 (29 m²), 

1397-23 (836 m²), 1399-1 (76 m²), 1399-2 (36 m²), 1399-3 (164 m²), 1399-4 

(247 m²), 1408-2 (241 m²), 1413 (74 m²), 1413-3 (53 m²), 1413-4 (1 m²), 1419 

(6 m²), auf Gemarkung Waldenburg, wird gemäß § 9 LWaldG entsprechend 

den vorgelegten Unterlagen und Lageplänen genehmigt. 

1.2. Die befristete Waldumwandlung von ca. 2,03 ha Wald auf Teilflächen der Flur-

stücke Nr. 1273 (1.820 m²), Gemarkung Obersöllbach, 2892 (4.193 m²), 2893 

(8.497 m²), , 2893-5 (1 m²), Gemarkung Michelbach,1397-6 (267 m²), 1397-7 

(35 m²), 1397-8 (1.948 m²), 1397-9 (286 m²), 1397-10 (1.194 m²), 1397-13 

(501 m²), 1397-14 (632 m²), 1397-16 (94 m²), 1397-18 (37 m²), 1397-20 

(20 m²), 1397-21 (62 m²), 1397-22 (27 m²), 1397-23 (451 m²), 1399-1 (43 m²), 

1399-4 (139 m²), auf Gemarkung Waldenburg, wird gemäß § 11 LWaldG ent-

sprechend den vorgelegten Unterlagen und Lagepläne genehmigt. 

    

Flurstück Nr. Gemarkung 
Umwandlungsfläche § 
9 LWaldG (m²) 

Umwandlungsfläche 
§ 11 LWaldG (m²) 

2892 Michelbach 7.480 4.193 

2893 Michelbach 5.967 8.497 

1397-23 Waldenburg 836 451 

1273 Obersöllbach 185 1.820 

2893-3 Michelbach 77 0 

1399-1 Waldenburg 76 43 

1397-10 Waldenburg 618 1.194 

1399-4 Waldenburg 247 139 

1397-22 Waldenburg 29 27 

1397-13 Waldenburg 418 501 
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1397-21 Waldenburg 16 62 

1397-14 Waldenburg 726 632 

1397-16 Waldenburg 98 94 

1397-6 Waldenburg 29 267 

1397-7 Waldenburg 4 35 

1397-20 Waldenburg 32 20 

2893-5 Michelbach 95 1 

1397-8 Waldenburg 502 1.948 

1397-9 Waldenburg 0 286 

1397-18 Waldenburg 0 37 

1399-3 Waldenburg 164 0 

1413-3 Waldenburg 53 0 

1413-4 Waldenburg 1 0 

1413 Waldenburg 74 0 

1408-2 Waldenburg 241 0 

1399-2 Waldenburg 36 0 

1419 Waldenburg 6 0 

1145 Michelfeld 7 0 

135 Michelfeld 362 0 
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2. Nebenbestimmungen  

2.1. Die forstrechtliche Genehmigung erlischt, wenn mit der Umwandlung nicht bis 

zum 29.02.2028 begonnen wurde. Eine Verlängerung der Frist ist auf Antrag 

möglich. 

2.2. Die für die Realisierung des Vorhabens beantragte Waldumwandlungsfläche ist 

vor Beginn der Rodungsarbeiten einzumessen und gut sichtbar zu verpflocken. 

Die letzte zu erhaltende Baumreihe ist durch eine dauerhafte Markierung (z. B. 

zwei blaue Farbringe) zu kennzeichnen und so zu versichern.  

2.3. Die genehmigte Waldumwandlung ist in Abstimmung mit der örtlich zuständi-

gen unteren Forstbehörde und dem Waldbesitzer zu vollziehen. Die Bauaus-

führung hat unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die angrenzenden, ver-

bleibenden Waldbestände zu erfolgen. Dazu gehört auch die Sicherstellung 

der Bewirtschaftungsmöglichkeiten benachbarter Waldflächen. Soweit im Zu-

sammenhang mit dem beantragten Vorhaben Schäden an verbleibenden 

Waldwegen (inkl. Wasserableitungssysteme) entstehen, sind diese nach Ab-

schluss der jeweiligen Arbeiten/Maßnahmen unverzüglich zu beheben.  

2.4. Nachfolgend aufgelistete forstrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind unverzüg-

lich, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 3 Jahren nach Bekanntgabe dieser 

Entscheidung in Abstimmung mit der örtlich zuständigen unteren Forstbehörde 

umzusetzen.  

 

Ersatzaufforstung 

Aufforstung von landwirtschaftlichen Flächen mit einem Laubmischwald 

Flst. Nr. Gemeinde Gemarkung Arbeitsfläche 

358 (Teilfläche A) Schrozberg Bartenstein 2.600 m² 

462 Schrozberg Bartenstein 18.000 m² 
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Anmerkungen / weitergehende Anforderungen 

 Aufforstung eines Laubmischwaldes gem. Aufforstungsgenehmigung. 

 Die Aufforstung erfolgt flächig; Pflanzzahl/Pflanzverband in Anhalt an WET2024. 

 Es sind Pflanzen aus standörtlich geeignetem und herkunftsgesichertem Vermehrungsgut 

unter Berücksichtigung der Herkunftsempfehlungen gemäß FoVG zu verwenden. 

 Die Kultursicherung und ein Schutz vor Wildverbiss sind zu gewährleisten. 

 Bei Ausfall ist bis zum Erreichen der gesicherten Verjüngung entsprechend nachzubessern.  

 Die Maßnahmenverpflichtung ist erfüllt, wenn der Zustand „gesicherte Kultur“ (Jungbestand 

mit durchschnittlicher Oberhöhe von 2,5 m; Einschätzung erfolgt durch die untere Forstbe-

hörde) erreicht ist. 

 

 

Ersatzaufforstung 

Aufforstung von landwirtschaftlichen Flächen mit einem Laubmischwald mit Sträuchern  

Flst. Nr. Gemeinde Gemarkung Arbeitsfläche 

358 (Teilfläche B) Schrozberg Bartenstein 3.900 m² 

Anmerkungen / weitergehende Anforderungen 

 Flächige Aufforstung von Laubbäumen (Wildobstarten, Speierling, Elsbeere, Vogelkirsche, 

Feldahorn) und einheimischen, standortsgerechten Sträuchern (z.B. Hartriegel, Hasel, Pfaf-

fenhütchen, Liguster, Hunds- und Weinrose, Roter und Schwarzer Holunder).  

 Die Laubbäume sind dabei über die gesamte Fläche zu verteilen, damit ein Bestandesschluss 

erreicht wird. 

 Es sind Pflanzen aus standörtlich geeignetem und herkunftsgesichertem Vermehrungsgut 

unter Berücksichtigung der Herkunftsempfehlungen gemäß FoVG zu verwenden. 

 Die Kultursicherung und ein Schutz vor Wildverbiss sind zu gewährleisten. 

 Bei Ausfall ist bis zum Erreichen der gesicherten Verjüngung entsprechend nachzubessern.  

 Die Maßnahmenverpflichtung ist erfüllt, wenn der Zustand „gesicherte Kultur“ (Jungbestand 

mit durchschnittlicher Oberhöhe von 2,5 m; Einschätzung erfolgt durch die untere Forstbe-

hörde). 

Entsprechen die umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen nicht den forstlichen 

Mindestanforderungen, so hat der Antragsteller unverzüglich solange nachzu-

bessern, bis die Mindestanforderungen erfüllt sind. Sollten die Ausgleichsmaß-

nahmen auf den o.g. Flächen nicht herstellbar oder aus sonstigen Gründen 

nicht realisierbar sein, ist der Antragsteller verpflichtet, den forstrechtlichen 
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Ausgleich an anderer Stelle im gleichen Umfang und in gleicher Qualität umzu-

setzen. In diesen Fällen ist unverzüglich die Abstimmung mit der höheren 

Forstbehörde zu suchen und unter Beifügung entsprechender Unterlagen zur 

geänderten Planung dort ein Antrag auf Änderung des forstrechtlichen Aus-

gleichs zu stellen. 

2.5. Die unter 1.2 genannten Flächen bleiben Wald im Sinne von § 2 Abs. 2 

LWaldG und sind unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahmen ordnungs-

gemäß nach dem Stand der Technik (vgl. Broschüre „Forstliche Rekultivie-

rung“, Schriftenreihe der Umweltberatung im Iste; Band 3., überarbeitete Auf-

lage; ISBN Nr. 978-3-323107-59-9) und in Abstimmung mit der örtlich zuständi-

gen unteren Forstbehörde nach ggf. durchzuführender Tiefenlockerung ord-

nungsgemäß forstlich zu rekultivieren und mit standortsgerechten Baumarten 

wieder aufzuforsten, bzw. durch Sukzession wiederzubewalden (gem. Maß-

nahme G2, LBP). 

 Die Dauer der befristeten Inanspruchnahme ist so gering wie möglich zu hal-

ten und wird auf max. 5 Jahre festgesetzt. Spätestens bis zum 28.02.2030 ist 

deren Rekultivierung und Wiederaufforstung abzuschließen.  

 Die Umsetzung der Rekultivierung und Wiederaufforstung befristet umgewan-

delter Waldflächen ist den Forstbehörden unaufgefordert anzuzeigen. Ent-

spricht das Rekultivierungsergebnis nicht den forstlichen Mindestforderungen, 

so kann die Herstellung des erforderlichen Zustands auf Kosten des Rekulti-

vierungspflichtigen verlangt werden. 

 Es sind Pflanzen aus standörtlich geeignetem und herkunftsgesichertem Ver-

mehrungsgut unter Berücksichtigung der Herkunftsempfehlungen gemäß 

FoVG zu verwenden. 

 Die Kultursicherung und ein evtl. Schutz vor Wildverbiss sind zu gewährleis-

ten. 

 Die Rekultivierungs- und Wiederaufforstungsverpflichtung gilt erst dann als 

erfüllt, wenn der Zustand der gesicherten Verjüngung (Oberhöhe von durch-

schnittlich 2,5m) erreicht ist und von der unteren Forstbehörde bestätigt 

wurde. 

2.6. Nachfolgende weitere Nebenbestimmungen sind für die Durchführung des Vor-

habens von Seiten der unteren Naturschutzbehörden zu beachten: 

2.6.1. Die Fällung der Gehölze (inklusive Rückschnitt) muss außerhalb der Vogel-

brutzeit vorgenommen werden (d.h. im Zeitraum 01.10. – 29.02.). Außerhalb 
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dieses Zeitraums darf ein Eingriff in Gehölzstrukturen nur nach einer Kontrolle 

des Eingriffsbereichs auf Vogel- und Haselmausnester durch eine Ökologi-

sche Baubegleitung sowie in Abstimmung mit den zuständigen unteren Natur-

schutzbehörden erfolgen. 

Maßnahme V1 Landschaftspflegerischer Begleitplan  

2.6.2. Der Einsatz von Maschinen hat von Bestandswegen aus zu erfolgen. 

Maßnahme V2 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

2.6.3. Der Schlagabraum ist direkt nach der Herstellung der Rodungsfläche zu be-

seitigen, spätestens Ende Februar. 

Maßnahme V3 und V6 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

2.6.4. Eine Umsiedlung von Tieren (Zauneidechse, Gelbbauchunke) ist nicht zuläs-

sig. Sollten Tiere festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen mit der unte-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

2.7. Nachfolgende weitere Nebenbestimmungen sind für die Durchführung des Vor-

habens von Seiten der unteren Bodenschutzbehörde zu beachten: 

Bodenkundliche Baubegleitung 

2.7.1. Die Maßnahme, insbesondere die Einhaltung der Vorgaben aus dem Boden-

schutzkonzept, ist durch eine unabhängige bodenkundliche Baubegleitung 

nach DIN 19639 zu überwachen. Abweichungen vom Bodenschutzkonzept 

sind zu dokumentieren und dem Landratsamt Hohenlohekreis, Untere Boden-

schutzbehörde, zu melden.  

2.7.2. Die bodenkundliche Baubegleitung ist vor Baubeginn dem Landratsamt Ho-

henlohekreis, untere Bodenschutzbehörde, schriftlich zu benennen. 

2.7.3. Die bodenkundliche Baubegleitung hat die ausführenden Firmen bei der Um-

setzung des Bodenschutzkonzeptes zu begleiten sowie in Abhängigkeit von 

den jeweils aktuellen Verhältnisse vor Ort die erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz des Bodens anzupassen. 
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2.7.4. Die ausführenden Personen sind vor Beginn der Maßnahme durch die Bo-

denkundliche Baubegleitung vor Ort in die Situation und die technischen De-

tails zur Durchführung einzuweisen. 

2.7.5. Verstöße gegen das Bodenschutzkonzept oder die unten aufgeführten Ne-

benbestimmungen sind unverzüglich dem Landratsamt Hohenlohekreis, Un-

tere Bodenschutzbehörde, mitzuteilen. 

2.7.6. Die bodenkundliche Baubegleitung hat je nach Bauaktivitäten einen doku-

mentierenden Bericht über die bodenrelevanten Arbeiten und Vorkommnisse 

zu erstellen. Der Bericht ist fortzuschreiben und auf Aufforderung dem Land-

ratsamt Hohenlohekreis, untere Bodenschutzbehörde, vorzulegen. Nach Fer-

tigstellung des Vorhabens ist der finale Bericht ohne Aufforderung vorzulegen.  

Baustelle und Baustelleneinrichtungsflächen 

2.7.7. Nach der Räumung der Baustelleneinrichtungs- und Zwischenlagerflächen 

sind die Flächen durch die bodenkundliche Baubegleitung zu begehen und 

auf Schadverdichtungen und sonstige Beeinträchtigungen des Bodens zu 

überprüfen. Werden im Zuge der Begehung Beeinträchtigungen des Bodens 

festgestellt, ist das Landratsamt Hohenlohekreis, Untere Bodenschutzbe-

hörde, umgehend darüber zu informieren. Geeignete Maßnahmen zur Behe-

bung der Beeinträchtigungen sind mit dem Landratsamt Hohenlohekreis, Un-

tere Bodenschutzbehörde, abzustimmen und schnellstmöglich umzusetzen.  

Bodenverbesserung zu bautechnischen Zwecken 

2.7.8. Eine Kalk- oder Bindemittelzugabe zum Boden kann nur bei Bodenmaterial 

vorgenommen werden, welches zukünftig keine Bodenfunktionen mehr erfül-

len soll. 

Bodenaushub und -lagerung 

2.7.9. Belastetes Material oder Material, bei dem Verdacht auf eine Verunreinigung 

besteht, ist von unbelastetem Bodenaushub getrennt auszuheben und sepa-

rat zu lagern. Material, welches im Vorfeld noch nicht repräsentativ beprobt 

wurde, ist nach den Vorgaben der LAGA PN 98 fachgerecht zu beproben. Die 

Materialien sind entsprechend ihrer Belastung einer ordnungsgemäßen Ver-

wertung oder Entsorgung zuzuführen. Bei Verwertung ist dem Landratsamt, 

Fachdienst 50.5 (Abfallrecht@Hohenlohekreis.de), rechtzeitig im Vorfeld die 
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entsprechende Maßnahme zu nennen, bei Entsorgung sind die Entsorgungs-

nachweise unaufgefordert vorzulegen.  

Einbau von Materialien 

2.7.10. Mineralische Ersatzbaustoffe oder deren Gemische nach § 2 ErsatzbaustoffV 

dürfen nur in technische Bauwerke als technische Funktionsschicht in den je-

weils zulässigen Einbauweisen nach Anlage 2 und 3 der ErsatzbaustoffV ein-

gebaut werden. Der Einbau hat gemäß § 19 Abs. 8 ErsatzbaustoffV oberhalb 

der Grundwasserdeckschicht zu erfolgen. Maßgeblich ist hier nach § 2 Nr. 34 

ErsatzbaustoffV der örtlich zu erwartende höchste Grundwasserstand.  

2.7.11. Alle anderen Bereiche, die nicht mehr zum technischen Bauwerk gehören, 

sind mit Bodenmaterial zu verfüllen, welches die Anforderungen nach §§ 6 

und 8 BBodSchV erfüllt.  

2.8. Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage bleibt 

gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 5 LVwVfG vorbehalten. 

3. Gebühren  

Für diese Entscheidung wird eine Gebühr von  festgesetzt. Die Gebühr ist 

unter Angabe des oben genannten Kassenzeichens auf das angegebene Konto bei 

der Landesoberkasse Baden-Württemberg zu entrichten. Mit Bekanntgabe dieses Be-

scheides wird die Gebühr zur Zahlung fällig. Sofern Sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Fälligkeit entrichtet wird, werden Verzugszinsen erhoben. 
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Begründung 

I. Unterlagen 

 Antrag der AboEnergy GmbH auf Waldumwandlungsgenehmigung nach §§ 9 

und 11 LWaldG inkl. Planunterlagen vom 27.08.2024 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit Stand Januar 2025 

 Stellungnahmen der unteren Forstbehörden bei den Landratsämtern Hohen-

lohekreis und Schwäbisch-Hall vom 05.02.2025; 12.02.2025 

 Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörden bei den Landratsämtern 

Hohenlohekreis und Schwäbisch-Hall vom 05.02.2025; 12.02.2025 

 Stellungnahme des Umwelt- und Baurechtsamtes sowie Wasserwirtschaft 

und Bodenschutz beim Landratsamt Hohenlohekreis vom 15.01.2025 

 Zustimmungen der Waldeigentümer zur Waldumwandlung gemäß Antragsun-

terlagen vom 09.04.2024, erteilt am 01.03.2023 und 26.09.2024 sowie 

15.11.2023 

 Nutzungsvertrag bzgl. der Sicherung der Überfahrtsrechte für Waldwege mit 

den Waldeigentümern vom 01.03.2023 und 26.09.2024 sowie 15.11.2023 

 Immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamtes Hohenlohe-

kreis für die WEA 1, 2, 4, 7, 8 (WP Öhringen-Karlsfurtebene) vom 27.01.2022 

 Immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung des Landratsamtes Ho-

henlohekreis für die WEA 1, 2, 4, 7, 8 (WP Öhringen-Karlsfurtebene) vom 

04.04.2024 

 Aufforstungsgenehmigungen der unteren Landwirtschaftsbehörde Schwä-

bisch-Hall vom 16.01.2023 und 12.09.2023 

  



- 11 - 

II. Sachverhalt 

Vorhaben und Genehmigungsverfahren 

 

Die AboEnergy GmbH & Co. KG (vormals AboWind GmbH) hat mit Datum vom 

15.05.2017 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Be-

trieb von neun Windenergieanlagen auf Gemarkung Honhardt (WP Öhringen-Karls-

furtebene) beantragt. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde durch das 

Landratsamt Hohenlohekreis am 27.01.2022 für fünf Anlagen erteilt. Darüber hinaus 

wurde am 04.04.2024 eine Änderungsgenehmigung erteilt.  

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung konzentriert dabei die anlagenbezoge-

nen dauerhaften und befristeten Waldinanspruchnahmen nach §§ 11 LWaldG (vgl. § 

13 BImSchG). Für die erforderlichen Waldinanspruchnahmen jenseits des Anlagen-

standortes, hier insbesondere die Arbeiten zum Ausbau der Zuwegung, ist eine ge-

sonderte Genehmigung erforderlich.  

Es befinden sich derzeit zwei zusätzliche Anlagen (WEA 5+9) in einem separaten Ge-

nehmigungsverfahren beim Landratsamt Hohenlohekreis. Die zwei WEA (5, 9) sind 

laut der zuständigen Immissionsschutzbehörde kurz vor Genehmigungserteilung. 

Diese zwei Anlagen liegen entlang der Trasse der hier beantragten Zuwegung für die 

fünf bereits genehmigten Anlagen (WEA 1, 2, 4, 7, 8) und würden durch die Zuwe-

gungsplanung miterschlossen. Insofern ist die Zuwegungsgenehmigung für die Er-

schließung der bereits genehmigten fünf WEA notwendig. Die zwei zusätzlichen Anla-

gen wären bei erfolgreicher Genehmigungserteilung dann bereits erschlossen, so-

dass kein weiteres Verfahren zur Zuwegung benötigt werden würde.  

 

Waldinanspruchnahme 

Mit dem hier vorliegenden Antrag auf Waldumwandlung vom 27.08.2024, hat die 

AboEnergy GmbH die dauerhafte Umwandlung einer 1,84 ha großen Waldfläche so-

wie die temporäre Umwandlung einer 2,03 ha großen Waldfläche für die externe Zu-

wegung beantragt. 

Der aktuelle Bewaldungsanteil der Stadt Öhringen liegt mit 19,8 % deutlich unter dem 

landesweiten Durchschnitt von 37,8 %; der Bewaldungsanteil der Stadt Waldenburg 

liegt mit 56,1 % jedoch deutlich darüber.  

Bei den beantragten Waldinanspruchnahmen handelt es sich vor allem um Verbreite-

rung der bestehenden forstlichen Erschließung sowie der Herstellung von Kurvenra-

dien. Bei den betroffenen Waldbeständen handelt es sich vor allem um junge bis mit-

telalte Laubmischwälder sowie um Nadelmischwälder. 
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Im Zuge des Ausbaus der Zuwegung sind zusätzliche Eingriffe im Sinne des Natur-

schutzrechts erforderlich (vgl. §§ 14, 15 BNatSchG). In Abstimmung mit der unteren 

Forst-, Naturschutz-, Wasser- und Bodenschutzbehörde beim Landratsamt Hohenlo-

hekreis sowie der unteren Forstbehörde und der unteren Naturschutzbehörde beim 

Landkreis Schwäbisch-Hall wurden die Antragsunterlagen geprüft. Die rechtliche Ab-

arbeitung der Eingriffsregelung nach Naturschutzgesetz erfolgt über das Trägerver-

fahren der Waldumwandlungsgenehmigung gemäß § 17 BNatSchG. 

Im Bereich des nördlichen Zuwegungsverlaufes wird das FFH-Gebiet „Ohrn-, Kupfer- 

und Forellental“ auf einer Breite von ca. 20 m gequert. Die Fläche der Waldinan-

spruchnahme (dauerhaft & befristet) beträgt in diesem Bereich ca. 110 m². Der Vorha-

benträger hat dazu Vermeidungsmaßnahmen im LBP beschrieben sowie die erforder-

liche FFH-Vorprüfung vorgelegt. Laut Stellungnahme vom 05.02.2025 der unteren 

Naturschutzbehörde beim Landratsamt Hohenlohekreis bestehen diesbezüglich aus 

fachtechnischer Sicht keine Anmerkungen oder Bedenken. 

 

Forstrechtlicher Ausgleich 

Der forstrechtliche Ausgleich gemäß § 9 Abs. 3 LWaldG für die 1,84 ha große dauer-

hafte Waldumwandlung soll durch Ersatzaufforstung (Maßnahme A1) erbracht wer-

den. Die Bewertung des Eingriffs und die sich daraus ergebende Herleitung des Um-

fangs erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen erfolgten über waldbestandspezifische 

Ausgleichsfaktoren, gemäß der Handreichung zur Erstellung einer forstrechtlichen 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanz der Landesforstverwaltung.  

Die vorgelegte Eingriffsbilanzierung wurde von den zuständigen Fachbehörden ge-

prüft und entspricht den forstfachlich/-rechtlichen Anforderungen.  

Art und Umfang der forstrechtlichen Ausgleichsmaßnahme berücksichtigen die Größe 

und derzeitige Bestockung der beanspruchten Waldfläche sowie die standörtlichen 

Rahmenbedingungen. Aus Sicht der Forstverwaltung sind die Maßnahmen geeignet, 

das angestrebte Ziel eines forstrechtlichen Ausgleichs zu erreichen. Der forstrechtli-

che Ausgleichsbedarf wird durch die vorgeschlagenen Maßnahmen vollumfänglich er-

füllt. 

III. Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG  

Im immissionsschutzrechtlichen Verfahren der fünf Windenergieanlagen wurde die 

Durchführung einer freiwilligen Umweltverträglichkeitsprüfung vom Vorhabenträger 

am 11.07.2022 beantragt und durchgeführt. Hierbei sowie bei der Änderungsgeneh-

migung vom 04.04.2024 wurde neben den Anlagenstandorten die Zuwegung gesamt-

haft mitbetrachtet. Die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen und 
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deren Bewertung gemäß §§ 24 und 25 UVPG, bzw. gemäß § 20 Abs. 1 a) und 1 b) 

der 9. BImSchV zu den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach 

§ 4 BImSchG in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Landratsamtes 

Hohenlohekreis vom 27.01.2022 sowie die Darstellung und Bewertung der allgemei-

nen Vorprüfung der Änderungsgenehmigung vom 04.04.2024 sind Bestandteil dieser 

Entscheidung. 

IV. Forstrechtliche Bewertung und Abwägung  

Die forstrechtliche Entscheidung beruht auf §§ 9, 11 LWaldG. Danach darf Wald im 

Sinne des § 2 LWaldG nur mit Genehmigung der höheren Forstbehörde in eine an-

dere Nutzungsart umgewandelt werden. Bei der Entscheidung über den Umwand-

lungsantrag sind Rechte, Pflichten und wirtschaftliche Interessen des Waldbesitzers 

sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

Nach eingehender Prüfung der vorliegenden Unterlagen konnte dem Antrag der 

Firma AboEnergy GmbH unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens mit den 

unter Ziffer 2 ergangenen Nebenbestimmungen dieser Entscheidung stattgegeben 

werden. 

 

Ausschlaggebende Gründe für die Entscheidung sind: 

 Das Vorhaben dient der öffentlichen Stromversorgung mit erneuerbarer Energie 

aus Windkraft. Dies liegt im überragenden öffentlichen Interesse. 

 Durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden die ge-

planten Eingriffe in den Wald auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. 

 Laut Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher Belange bestehen aus 

Sicht des Naturschutzes und des Bodenschutzes keine Bedenken gegen die ge-

plante Waldumwandlung. 

 Die vorgeschlagenen forstrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind aus Sicht der 

höheren Forstbehörde geeignet, die mit der Waldinanspruchnahme verbundene 

Beeinträchtigung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes vollständig 

auszugleichen. 

 Die befristet umgewandelten Waldflächen sollen unverzüglich nach Ende der 

Bauphase ordnungsgemäß rekultiviert und wiederaufgeforstet werden. 

 Die Umweltverträglichkeitsprüfung der unteren Immissionsschutzbehörde hat er-

geben, dass aufgrund des Vorhabens keine erheblichen Beeinträchtigungen für 
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die Schutzgüter bestehen. Dies gilt auch für die forstfachlich-/ rechtlichen Be-

lange. 

 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamtes Hohenlohe-

kreis vom 27.01.2022, geändert am 04.04.2024, für die Windenergieanlagen 1, 

2, 4, 7, 8 (WP Öhringen-Karlsfurtebene) liegt vor. 

 Andere öffentliche Interessen im Sinne von § 9 Abs. 2 LWaldG stehen der bean-

tragten Waldinanspruchnahme nicht entgegen bzw. sind diese bei der Abwä-

gung als nachrangig einzustufen. 

Die in den Antragsunterlagen formulierten Interessen sind in der Gesamtabwägung mit 

dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung der insgesamt 3,87 ha großen Waldfläche 

(1,84 ha dauerhafte und 2,03 ha befristete Inanspruchnahme) als vorrangig einzustu-

fen. Eine forstrechtliche Genehmigung ist jedoch nur unter Nebenbestimmungen mög-

lich. Diese sind zur Gewährleistung der Genehmigungsvoraussetzungen geeignet, er-

forderlich und angemessen. 

 Gemäß § 9 Abs. 5 LWaldG musste mit der Nebenbestimmung 2.1 eine Frist für 

die Durchführung der Genehmigung verfügt werden. Die Befristung ist so ange-

messen, dass innerhalb dieser Frist die genehmigte Waldinanspruchnahme be-

gonnen werden kann. Zudem ist bei entsprechender Antragstellung eine Frist-

verlängerung möglich. 

 Zur Kontrolle einer genehmigungsgemäßen Durchführung der Waldumwandlung 

und damit verbundenen Rodung ist die Auflage in Nebenbestimmung 2.2 erfor-

derlich.  

 Nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes sind Waldbesitzer zur ord-

nungsgemäßen Bewirtschaftung ihres Waldes verpflichtet (§§ 1, 12 ff LWaldG). 

Dies umfasst unter anderem die Pflicht, Nutzungen schonend vorzunehmen so-

wie Wälder ausreichend mit Waldwegen zu erschließen (§ 14 Abs. 1 LWaldG). 

Letzteres kann im Bereich der Waldumwandlung durch Schäden an den übli-

cherweise sandwassergebundenen Waldwegen und/oder eine Beschädigung 

von deren Wasserableitungssystemen gefährdet werden. Darüber hinaus muss 

gemäß § 27 LWaldG auf die Bewirtschaftung benachbarter Waldgrundstücke 

Rücksicht genommen werden. Die Nebenbestimmungen 2.3 ist vor diesem Hin-

tergrund erforderlich und angemessen. 
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 Die unter 2.4 nach § 9 Abs. 3 LWaldG festgesetzten forstrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen sind notwendig, um die mit der genehmigten Waldinanspruch-

nahme verbundenen nachteiligen Wirkungen für die Schutz- und Erholungsfunk-

tionen des Waldes auszugleichen bzw. möglichst gering zu halten. Die Maßnah-

men wurden vom Vorhabenträger vorgeschlagen. Ihr Ausmaß berücksichtigt 

Größe und Bestockung der beanspruchten Waldfläche sowie die standörtlichen 

Rahmenbedingungen des Eingriffsorts. Aus Sicht der Forstverwaltung sind die 

Maßnahmen geeignet, das angestrebte Ziel eines forstrechtlichen Ausgleichs zu 

erreichen. Um dies sicherzustellen, soll der Vollzug in Abstimmung mit der ört-

lich zuständigen unteren Forstbehörde erfolgen. Die Ausführungsfrist ist ausrei-

chend bemessen. Bei einer entsprechenden Antragstellung, inklusive plausibler 

Begründung, ist eine Fristverlängerung möglich. 

 Nebenbestimmung 2.5 ist erforderlich um sicherzustellen, dass die unter 1.2 be-

zeichneten, vorübergehend beanspruchten Waldflächen ordnungsgemäß rekulti-

viert und wiederaufgeforstet werden. Von besonderer Bedeutung sind dabei 

nachfolgend aufgelistete Aspekte: 

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 LWaldG muss die vorübergehend anderweitig genutzte 

Waldfläche innerhalb einer von der höheren Forstbehörde festzusetzenden Frist 

ordnungsgemäß rekultiviert und wiederaufgeforstet werden. Die in diesem Zu-

sammenhang unter 2.5 verfügte Frist bezieht sich auf die vollständige Rekulti-

vierung und Wiederbewaldung der genehmigten befristet umgewandelten Wald-

fläche. Bei einer entsprechenden Antragstellung, inklusive plausibler Begrün-

dung, ist eine Fristverlängerung möglich. Die dargestellten Mindestanforderun-

gen an die Art und Weise der Rekultivierung entsprechen dem aktuellen Rekulti-

vierungsstandard. Deren Einhaltung ist unter heutigen Gesichtspunkten Grund-

voraussetzung für eine erfolgreiche Wiederbewaldung. Vor diesem Hintergrund 

sind die diesbezüglichen Festsetzungen geeignet, erforderlich und angemessen. 

 Rechtliche Vorgaben, welche über das Forstrecht hinausgehen, sind zu beach-

ten. Daher wurden entsprechend der Stellungnahme der unteren Naturschutz-

behörden die Nebenbestimmungen unter 2.6 sowie der unteren Bodenschutzbe-

hörde unter 2.7 aufgenommen. 

 Entsprechend 2.8 bleibt die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 

einer Auflage vorbehalten. Dieser Auflagenvorbehalt ist notwendig, um die nach 

§ 11 Abs. 1 Nr. 3 LWaldG geforderte ordnungsgemäße Rekultivierung und Wie-
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derbewaldung zu erreichen. Darüber hinaus ist der Auflagenvorbehalt im Hin-

blick auf die Zielerreichung der nach § 9 Abs. 3 LWaldG festgesetzten forstrecht-

lichen Ausgleichsmaßnahme erforderlich. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass die Vorschriften des Landeswaldgesetzes eingehalten werden.  

V. Begründung Gebühren  

Die Gebührenentscheidung beruht auf § 7 Landesgebührengesetz (LGebG). 

Die Gebührenfestsetzung richtet sich nach § 4 Abs. 2 LGebG i.V.m. § 1 Abs. 1 der 

Gebührenverordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

über die Festsetzung der Gebührensätze für öffentliche Leistungen der staatlichen 

Behörden in seinem Geschäftsbereich (Gebührenverordnung MLR - GebVO 

MLR) vom 11.12.2018 i.V.m. Ziffer 17.1.2 und 17.2 des Gebührenverzeichnisses 

(GebVerz MLR). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim  

 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg  

Postfach 103264  

68032 Mannheim  

 

Klage erhoben werden. 

Hinweise  

a. Forstrechtliche Genehmigung 

Die forstrechtliche Genehmigung ersetzt nicht die zur Durchführung des Umwand-

lungszwecks gegebenenfalls nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen öffent-

lich-rechtlichen Genehmigungen. Diese sind Gegenstand eigener Verfahren und als 

solche bei der jeweils zuständigen Behörde separat zu beantragen. 

b. Förderung 

Für die festgesetzten forstrechtlichen Ausgleichs-/Rekultivierungsmaßnahmen dürfen 

keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen werden. Gegebenenfalls er-

haltene Fördermittel müssen zurückerstattet werden. Dies gilt auch für die Förderun-

gen nach der „Richtlinie für Zuwendungen zu einem klimaangepassten Waldmanage-

ment. 
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c. Bodenschutz (Hinweise zur Ersatzbaustoffverordnung) 

Die Bestimmung der Bodenart sowie die Bestimmung des höchsten zu erwartenden 

Grundwasserstandes (vgl. § 19 ErsatzbaustoffV i.V.m. § 2 Nr. 34 ErsatzbaustoffV) 

muss in der Regel durch ein Baugrundgutachten erfolgen. 

Erfolgt vor Einbau anzeigepflichtiger Ersatzbaustoffe die Anzeige nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im Sinne 

des § 26 Abs. 1 und 2 ErsatzbaustoffV i.V.m. § 69 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 2 Nr. 15 

KrWG dar.  

d. Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig handelt gemäß § 83 Abs. 3 bzw. § 84 Abs. 2 LWaldG, wer gegen 

Bestimmungen dieser Entscheidung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu 2.500 €, in besonders schweren Fällen bis zu 10.000 € geahndet 

werden. 

e.  Rechte Dritter 

Die forstrechtliche Genehmigung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter. Insbe-

sondere schließt sie nicht die Erlaubnis zur Benutzung fremder Grundstücke mit ein. 

 

Eine Kopie dieses Bescheides erhalten per E-Mail: 

- Landratsamt Hohenlohekreis (untere Forst-, untere Immissionsschutzbehörde, Na-

turschutz-, Bodenschutz-, und Wasserschutzbehörde) 

- Landratsamt Schwäbisch-Hall (untere Forst- sowie untere Naturschutzbehörde) 

- Regierungspräsidium Stuttgart, Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klima-

schutz 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite Datenschut-

zerklärungen unter dem Titel: 

A-01: Datenschutzerklärung zur Verwaltungstätigkeit der Regierungspräsidien (pdf, 511 KB)  

8-01F: Wahrnehmung forstrechtlicher Aufgaben durch die Abteilung 8 (pdf, 258 KB)  

Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

  


